Mütter- Vaterberatung/Hebamme

Ihr Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Mail

Datum


An die Vormundschaftsbehörde


Wohnsitzgemeinde des betrf. Kindes


Adresse

PLZ, Ort

Gefährdungsmeldung

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der im Folgenden dargestellten Situation erachte ich das Kind Name Vorname (des betroffenen Kindes) als gefährdet. Ich ersuche deshalb die Vormundschaftsbehörde um die entsprechende Abklärung.

Angaben über das Kind
Name:
……………………………………………………………………..
Vorname:
……………………………………………………………………..
Geburtsdatum:
……………………………………………………………………..
Angaben zu den Eltern

Name und Vorname der Mutter:
……………………………………………………………………..

Deutschkenntnisse:
 ja
 wenig
 keine

Name und Vorname des Vaters:
……………………………………………………………………..

Deutschkenntnisse:
 ja
 wenig
 keine


PLZ / Wohnort des Kindes:
……………………………………………………………………..
Bemerkungen:
………………………………………………………………………
Beobachteten Auffälligkeiten und Gefährdungsvermutungen. Anlass, warum Gefährdungsmeldung jetzt.

Halten Sie die Situation, soweit bekannt, zu folgenden Punkten schriftlich fest:

- Was über das Ereignis bekannt ist (was ist geschehen, Datum, Zeit, Ort, etc.).
-
Angaben, die über den Sachverhalt bekannt sind (Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort des Kindes etc.).

- Zusammenfassung der Beobachtungen und Interpretationen (getrennt aufführen) aus der Orientierungshilfe.  
- Seit wann besteht der Verdacht, wann wurde ich zum ersten Mal aufmerksam.

- Woher stammen die Informationen (eigene Beobachtung, von Dritten).
- Was wurde schon unternommen und von wem.
- Gibt es Abmachungen, frühere Dokumente oder ähnliches.

Orientierung über die Meldung an VB

Die Eltern sind über die Meldung an die VB informiert: (Ja
( Nein
Beilagen:
Ort, Datum: ………………………………………………
Unterschrift:  ……………………………..………………
Informationen zu Gefährdungsmeldung, Aufgaben der Vormundschaftsbehörde und der Sozialen Dienste im Kinderschutz

__________________________________________________________________________
Was geschieht danach

(
Die Vormundschaftsbehörde ist verpflichtet die Sache abzuklären.

(
Die Abklärungen können durch Dritte oder den Sozialdienst der Gemeinde erfolgen.
(
Dazu gehört in der Regel auch die Kontaktaufnahme, resp. ein ausführliches Gespräch mit 
der Meldeperson.

(
Die Eltern werden angehört.
(
Die Kinder werden eventuell angehört.

(
Die VB entscheidet anschliessend, ob und wenn ja, welche geeigneten Massnahmen zum 
Schutz des Kindes sie verfügen wird.

(
Die Meldeperson wird entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten informiert.

Welche Möglichkeiten hat die Vormundschaftsbehörde? Welche Massnahmen kann sie, wenn nötig, ergreifen?

Die möglichen Massnahmen sind im Zivilgesetzbuch (ZGB §307ff) geregelt:

(
Weisungen für Pflege, Erziehung, Ausbildung erteilen und kontrollieren.
(
Gutachten und weitere Abklärungen in Auftrag geben.
(
Erziehungsbeistand ernennen.
(
Erziehungshilfe, Betreuung durch Dritte organisieren.
(
Finanzielle Entlastung beantragen.
(
Elterliche Obhut entziehen.
(
Elterliche Sorge entziehen.
Die Massnahmen werden (nach Anhörung der Betroffenen) schriftlich, mit Rechtsmittelbelehrung durch die VB verfügt.
Die VB kann im Falle eines Offizialdelikts auch Strafanzeige bei der Polizei oder dem Statthalteramt erstatten.

Was, wenn innerhalb dieser Abklärungsfrist oder auch später, neue, beunruhigende oder auch beruhigende Beobachtungen gemacht werden?

Die Vormundschaftsbehörde ist darüber zu informieren.

Im Zweifelsfall können Sie sich zur Einschätzung der Situation oder des Vorgehens  beraten lassen:

(
Fachstelle Kinder- und Jugendschutz: 061 552 59 30  
(
Opferberatungsstelle beider Basel für gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche: 


061 205 09 10

